Reit-  und Fahrverein Kirchwärder v. 1926 e.V.
Aufnahmeantrag

Ich bitte Sie, mich, mein Kind...........................................................................................

_____als aktives Mitglied in den Reit- und Fahrverein aufzunehmen

_____als passives Mitglied in den Reit- und Fahrverein aufzunehmen

Name des Aufzunehmenden:......................................................................................

Vorname:....................................................................................................

Geburtsdatum:............................................................................................ 

Anschrift:....................................................................................................

...................................................................................................................

Telefon:.......................................................................................................

Die Auszüge aus der Vereinssatzung habe ich erhalten.

Der Beitrag beträgt bei  jährlicher Zahlweise  €..................................

Die Beiträge sollen bis auf Widerruf abgebucht werden

Bank.............................BLZ....................................Konto.........................

Mir ist bekannt, daß ich bei Beitragsrückständen von Minderjährigen  voll  hafte.

Beginn der Mitgliedschaft……………………………..
Datum ...........................................   Unterschrift......................................

Unterschrift des Erziehungsberechtigten .........................................  

Auszug aus den Vereinssatzungen

§3 Mitgliedschaft

 Es bestehen drei Arten von Mitgliedern

1. aktive Mitglieder

2. passive Mitglieder

3. Ehrenmitglieder

Die Mitgliedschaft kann von jedem erworben werden.

Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.

§4 Pfllichten der Mitglieder

Die Mitglieder sind u.a. verpflichtet die festgelegten Beiträge zu zahlen.

Zahlungsverzug kann zu Leistungsminderungen seitens des Vereins führen.

§5 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluß oder Tod.

Der Austritt kann nur schriftlich zum Ende des Kalenderjahres erfolgen.

Wird der Austritt nach dem 15. November erklärt, ist die Kündigung erst 

mit dem Ablauf des folgenden Kalenderjahres wirksam.

Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es mit der Beitragszahlung 

ein Jahr in Verzug ist, und auch nach Aufforderung seinen Verpflichtungen

nicht nachkommt.

Ein Auschluß kann auch bei Verstößen gegen die satzungsmäßigen Bestimmungen

ausgesprochen werden.

Höhe der Jahresbeiträge: Jugendliche:  30,-- €  Aufnahmegebühr 12,50  € 

                                       Erwachsene:  60,-- €  Aufnahmegebühr 25,00 €

